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Mittwoch den 6. Mai.

Bekanntmachungen.
Jch mache hierdurch bekannt, daß wegen Reparatur der im Tracte des Communicationsweges von Meuſchau nach

Collenbey unmittelbar bei Collenbey belegenen ſ. g. Jeſſerbrücke die Communication zwiſchen den gedachten beiden Ortſchaften
vom 6. d. M. ab auf 3 Wochen über Merſeburg und Schkopau ſtattfinden muß.

Merſeburg den 4. Mai 1863.

Taxe
der hieſigen Backwaaren pro Monat Mai e.

Die Taxe pro Monat April e. behält auch für den lau-
fenden Monat ihre Gültigkeit.

Merſeburg den 1. Mai 1863.
Die Polizei- Verwaltung.

Bekanntmachung. Wir bringen hiermit zur öffent-
lichen Kenntniß, daß die unentgeltliche SchutzpockenJmpfung
derjenigen Kindex, deren Eltern und Erzieher notoriſch arm ſind,

Sonnabend den 9. d. M., Nachmittags 2 Uhr,
im Saale der Bürgerſchule auf dem Brühl,

sub Nr. 363 ihren Anfang nehmen und
am 16., 23. und 30. d. M. zur angegebenen Zeit und

am bezeichneten Orte
fortgeſetzt werden wird.

Die betreffenden Eltern und Erzieher fordern wir daher
hiermit auf, ihre Kinder reſp. Pfleglinge an den genannten
Tagen zur Jmpfung reſp. zur Reviſion zu geſtellen, widrigen-
falls die Jmpfung als ungeſchehen betrachtet und ein Pocken-
ſchein nicht ertheilt werden wird.

Für jeden Jmpfling iſt ein Zettel mitzubringen auf
welchem der Vor und Zuname des Kindes, der Tag der
Geburt und der Stand der Eltern angegeben ſein muß.

Gleichzeitig machen wir hierbei auf die Beſtimmung des
g. 54 des Regulativs über die ſanitärtspolizeilichen Vorſchrif
ten vom 28. October 1835 (Geſetz- Sammlung Seite 242
seqqu.) und der Amtsblatts Verordnung vom 23. Februar
1836 (A. B. S. 57) aufmerkſam, wonach, wenn Kinder bis
zum Ablauf ihres erſten Lebensjahres ohne erweislichen Grund
ungeimpft geblieben ſind und demnächſt von den natürlichen
Blattern befallen werden deren Eltern reſp. Vormünder we
gen der verſäumten Jmpfung in eine Polizeiſtrafe von 2 bis
5 Thalern, oder im Unvermögensfalle in eine 3 bis Stägige
Gefängnißſtrafe genommen werden ſollen.

Wir hoffen daß Eltern und Erzieher, das Leben und
die Geſundheit ihrer Kinder und Pflegkinge erwägend, mit
regem Eifer die Jmpftermine innehalten, bemerken aber hier-
bei, daß wir gegen Säumige oder Widerſtrebende ohne Nach-
ſicht verfahren werden.

Diejenigen Kinder, welche im vorigen oder einem frühe-
ren Jahre aus irgend einem Grunde ungeimpft geblieben wa
ren, ſind dieſes Jahr bei Vermeidung von Strafen beſtimmt
zur Jmpfung zu geſtellen.
Merſeburg den 1. Mai 1863.

Die PolizeiVerwaltung.
eeereeeeeeeeeeeeeeeeenennn S —S[S

Eine neumelkende Kuh ſteht zu verkaufen in
Reipiſch Nr. 25.

Ein großes Läuferſchwein ſteht zu verkaufen
große Rittergaſſe Nr. 161.

Freitag den 8. d. M., Nachmittags 3 Uhr verkaufe ich
auf meinem Bauplatze eine Parthie ſtarke Hauſpähne.

1 Hetzer, Zimmermeiſter.

Der Königliche Landrath Weidlich.

Freiwillige Fubvaſtation
eim

Königl. Kreisgerichte zu Merſeburg.
Folgende, den minorennen Geſchwiſtern

a) Wilhelmine Friederike Thereſe und
b) Chriſtian Wilhelm Heßler zu Merſeburg

gehörigen Grundſtücke, als
a) das Haus Nr. 343 von Merſeburg nebſt Hof, Stall

und Zubehör in der Kreuzgaſſe, neben dem Sixtibrau
hauſe gelegen abgeſchätzt nach Abzug der Laſten

auf 500 Thlr. 23 Sgr. 3 Pf.,
und

der bei der Merſeburger Separation dieſem Hauſe zu-
getheilte Abfindungsplan Nr. 934 der Karte von 35,*
QRuthen, mit dem angegebenen Ertragswerthe von
14 Thlr. 4 Sgr. 3 Pf.,

ſollen

am 6. Juni d. J., Vormittags 11 Uhr,
an hieſiger Kreis Gerichtsſtelle, im Zimmer Nr. 12, vor dem
Deputirten, Herrn Kreisgerichtsrath Brummer, unter den im
Termine bekannt zu machenden Bedingungen im Wege der
freiwilligen Subhaſtation verkauft werden.

Die Taxe nebſt Bedingungen, ſowie die nöthigen Nach
richten aus dem Hypothekenbuche, können im Bureau IV.,
Zimmer Nr. 1, während der Bureauſtunden eingeſehen werden.

Merſeburg den 28. April 1863.
Königl. Kreisgericht, II. Abtheilung.

Bekanntmachung. Jn dem Zeitraum vom 25.
Nachmittags bis zum 26. früh vor. M. iſt aus einem Hauſe
in der Johannisgaſſe eine rothgeſtrichene, verſchloſſen geweſene
hölzerne Kiſte mit Holzwaaren abhanden gekommen. Die
letzteren beſtanden in Butterformen, auf welchen Kühe, ein
Kleeblatt, ein Stern und eine Blume eingeſchnitten waren,
Peitſchen, Pennalen, Bierhähnen, Löffeln und verſchiedenen
Schachteln mit Spielzeug.

Etwaige hierüber gemachte Wahrnehmungen bitte ich
ſchleunig der Polizeibehörde oder mir mitzutheilen.

Merſeburg den 1. Mai 1863.
Der Königliche Staaisanwalt Frhr. v. Plotho.

Freiwilliger Haus und Feldver-
kauf in Tragarth.

Sonnabend den 16. Mai Nachmittags
3 Uhr, ſoll das mir zugehörige, allhier gelegene, in gutem
Bauzuſtande befindliche Wohnhaus mit Hof, neuer Scheune,
Ställen, Morgen Garten, Gemeinderecht und 3 Feld und
Wieſenplänen von zuſammen es. 13 Morgen in einzelnen Plä
nen, meiſtbietend im hieſigen Gaſthauſe verkauft werden, wozu
ich Kaufliebhaber hiermit einlade.

Tragarth, den 4. Mai 1863.
Marie Rofine verwittwete Wittig.

Zwei Ställe ſind zu vermiethen Brühl 337.
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Bekanntmachung.
Vom 1. Mai d. J. ab wird das Poſt Dampfſchiff

zwiſchen Stralſund und Yſtadt folgendermaßen courſiren:
hinwärts:

aus Stralſund Sonntag und Donnerstag 8 Uhr Mor-
gens nach Ankunft der Schnellpoſt von Anclam, welche mit
dem am Tage vorher Sonnabend und Mittwoch um
6 Uhr 57 M. Abends von Berlin nach Anclam abgehenden
Eiſenbahnzuge in genauer Verbindung ſteht,
in Yſtadt Sonntag und Donnerstag Nachmittags;

herwärts:
aus ſtadt Dienſtag und Sonnabend Vormittags,
in Stralſund Dienſtag und Sonnabend gegen Abend,
berechnet auf den Anſchluß an die an denſelben Tagen 9
Uhr Abends von Stralſund nach Anclem abgehende Schnell
poſt, welche mit dem Tages darauf Mittwoch und Sonn-
tag um 4 Uhr 30 M. früh von Anclam abgehenden,
in Berlin an denſelben Tagen um 10 Uhr Vormittags ein-
treffenden Eiſenbahnzuge in genauem Zuſammenhange ſteht.

Das Paſſagegeld für die Tour von Stralſund nach Yſtadt
oder zurück beträgt: auf dem erſten Platz 4 Thlr., auf dem
zweiten Platz 3 Thlr. und auf dem Deckplatz 1 Thlr. Pr. Ert.

Berlin, den 26. April 1863.
General- Poſtamt

Philipsborn.
Hausverkauf. Jch bin geſonnen, mein Haus in

Spergau ſammt Zubehör aus freier Hand zu verkaufen.
Louis Säume in Dehlitz a/S.

Oeffentlicher Hausverkauf.
Jm Auftrage des Königl. Kreisgerichts zu Merſeburg

ſoll auf Sonnabend den 9. Mai d. J., Nachmittags 3 Uhr,
das den vier minorennen Geſchwiſtern Hennicke gehörige Haus
nebſt Scheune und Obſtgarten, von der Größe eines halben
Morgens, in der hieſigen Schenke unter den im Termine be
kannt zu machenden Bedingungen öffentlich meiſtbietend ver-
kauft werden.

Reipiſch, den 26. April 1863.

Sonnabend den 9. Mai von Nachmittags
2 Uhr ab, ſoll exbtheilungshalber das in hieſiger Gott-
hardtsſtraße ſehr vortheilhaft gelegene, in beſtem Bau-
zuſtande befindliche Kaufmann Kadnerſche Wohnhaus mit
2 Seitengebäuden, 8 heizbaren Zimmern und ſonſtigem Zu-
behör, ſehr geräumigem Laden, Thoreinfahrt, Hofraum, Keller,
Niederlagen Stallung Brunnen und ſchönem Garten, wo
rinnen ſeit circa 50 Jahren ein Material Waaren Geſchäft
ſehr ſchwunghaft betrieben wird, meiſtbietend unter den im
Termine bekannt zu machenden Bedingungen und zwar im
Hauſe ſelbſt, verkauft werden wozu ich Kaufluſtige mit dem
Bemerken einlade, daß 3000 Thlr. zu 4 Zinſen 10 Jahr
auf dem qu. Grundſtücke zur erſten Hypothek ſtehen bleiben
können. Event. kann auch das vorhandene Waaren Lager
und die vollſtändigen Laden und Geſchäfts Utenſilien mit
überlaſſen werden.

Merſebürg, den 25. April 1863. un
Steckner, Fabrikant,

als Vormund der Kadnerſchen Minorennen.

Große Vieh 2e. Auction in Tragarth.
Montag den 18. Mai e., von früh 8 Uhr an, ſollen

auf dem RNittergute Tragarth bei Merſeburg Wirth-
ſchafts-Aufgabe halber 8 Stück Pferde, 3 Fohlen, Roth-
ſchimmel, 30 Stück ganz junge Kühe, holländer Race,
10 Stück Jungvieh, 2 Zuchtbullen, 2 und 3 Jahr alt,
6 Stück tragende Schweine, 3 gr. Wirthſchaftswagen, Pfüge,
Eggen, Walzen und div. andere Wirthſchafts- Gegenſtände
meiſtbietend gegen Baarzahlung verſteigert werden.

Die Pferde und das übrige Vieh kommen am ged.
Tage von früh 10 Uhr ab zum Verkauf.

Merſeburg, den 25. April 1863.
A. Rindfleiſch Kreis Auct. Comm.

CUirea zwölf Schachtruthen Bruchſteine ſind zu verkaufen

bei T. W. Schramm, Oeconom.Luützen, den 2. Mai 1863.
s bis 600 Thaler,

welche zum 1. Juli zahlbar ſind, können gegen ſichere

ne

nach die Exped. de Blei
Hypothek anderweit ausgeliehen werden. Wo? weiſt

Bekanntmachung,
J betreffend die Aufbringung von 600 Thlr. Nebenkoſten.
Jn der Separationsſache von Merſeburg ſollen zur Be-

ſtreitung der Ausgaben für die Herſtellung der Wege und
Brücken 600 Thaler Nebenkoſten aufgebracht werden. Die
betheiligten Feldbeſitzer der hieſigen Flur werden daher hier-
durch erſucht, dieſe Koſten nach der bisherigen Repartition
unverzüglich und ſpäteſtens bis zum 20. Mai d. J. an den
Herrn Stadt HauptkaſſenRendanten Zſchetzſchingck abzuführen
widrigenfalls ſolche executiviſch eingezogen werden müſſen.

Merſeburg, den 1. Mai 1863.
Die Deputirten

der Merſeburger Separations Jntereſſenten.
Ein freundliches Logis iſt zu vermiethen und kann zu

Johanni bezogen werden. Zu erfragen bei

vogegaſte Voorhofegeest.
Dieſe Erfindung des Dr. van der Lund zu Leyden
erregt ungeheures Aufſehen und hat die größte Anerkennung
gefunden indem dieſer Voorhofgeeſt alles leiſtet, was bis
jetzt unmöglich ſchien. Nach Gebrauch dieſer Haar Eſſenz
hört, durch die Wiederbelebung der Haarwurzeln, das Aus
follen der Haare ſofort auf und befördert das Wachs-
thum derſelben auf unglaubliche Weiſe. Auf völlig tahlen
Stellen erzeugt er volles neues Haar, bei jungen Leuten
binnen wenigen Monaten einen vollſtändigen Bart.

Zu haben bei C. Francke am Markt.
Getreide-Kiümmel-Liquenr.

Dieſer aus reinem Fruchtbhranntwein deſtillirte rühmlichſt
anerkannte und viel verbreitete Liqueur nimmt wohl mit Recht
wegen ſeines Wohlgeſchmacks 2c. unter den Liqueuren den
erſten Platz ein. Jch übergab hiervon alleiniges Lager Herrn
C. Teichmann in Merſeburg und verkauft derſelbe zu
Fubrikpreiſen à Flaſche 7 Sgr., ausgemeſſen à Art. 10 Sgr.

Bernhard Voigt in Leipzig.

R. F. Daubitz'ſcher Kräuter-Liqueur,
als bewährtes Getränk bei ſchwacher Verdauung, Verſchlei
mung, Hämorrhoidal- Beſchwerden 2c. von mediciniſchen Au-
toritäten empfohlen und durch zahlreiche Atteſte allſeitig aner
kannt, iſt nur allein echt zu haben bei dem Erfinder deſſelben,
Apotheker R. F. Daubitz in Berlin, Charlottenſtraße
Nr. 19, und in der autoriſirten Niederlage bei

C. Schultze sen. Sohnin Merſeburg.
Nefultate und Beweiſe,

welche durch den Gebrauch obig erwähnten R. F. Daubitz
ſchen Kräut r-Liqueurs erzielt ſind:

Seit Jahren litt ich an einer ſo ſtarken Verſchleimung,
Huſten und böſem Hämorrhoidalleiden, daß es mir unmöglich
wurde, meiner Profeſſion regelmäßig nachzukommen Kein
Mittel gab mir Linderung viel weniger Hülfe, ich wurde
immer ſchwächer und war ſchon auf mein Ende gefaßt. Da
wurde ich durch Bekannte veranlaßt, den HämorrhoidalKräu
ter Liqueur von R. F. Daubitz, Charlottenſtraße 19, zu
gebrauchen, und ich kann Gott nicht genug danken, daß er
mich durch die ſo große Heilkraft dieſes ſo vorzüglichen Kräu
ter Liqueurs von meinen ſchweren Leiden befreit hat; ich fühle,
wie meine Kräfte wiederkehren und bin neu aufgelebt. Meine
Schwiegermutter, auch lange ſchon krank, fühlt ſich nach dem
Gebrauch dieſes Liqueurs ſchon bedeutend wohler. Nächſt Gott
verdanke ich meine wiederkehrende Geſundheit dem R. F. Dau
bitzſchen HämorrhoidalKräuter-Liqueur, und rathe allen Lei
denden mit gutem Gewiſſen denſelben an.

Berlin. Tiſchler Bör Dorotheenſtr. 31.
Zur ſchnellen An fertigung von Viſitenkarten, J

100 Stück von 20 Sgr. an,
empfiehlt ſich die lithographiſche Anſtalt von

B. PIötz. Gotthardtsſtraße 144

Einladung.
Sonntag den 10. Mai werden wir ein Tänzchen halten

in Verbindung des Stücks:
die un gleichen Rrüder.

oder

traurige Folgen der Eiferſucht:.
Um zahlreichen Beſuch bitten

e. die jungen Leute in Wölkau.
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Lebens- Versicherungs- und Ersparniss- Bank
in Sluttgart.

Der Rechenſchaftsbericht dieſer Anſtalt pro 1862 iſt erſchienen, und weiſt folgende äußerſt günſtigen Ergebniſſe nach
Zahl der Verſicherten, geſtiegen von 4649 Perſonen auf 5610 d Serſonen.
Verſicherungsſumme, geſtiegen von
Jahres Einnahme geſtiegen von
Sterbefälle 33 mit
Bankfonds, geſtiegen von
Ueberſchüſſe zur Vertheilung an die Verſicherten, geſtiegen von fl.

fl. 7,833.500 auf fl. 10,015,800.
fl. 320,10t auf fl. 421,837.

fl. 70,825.fl. 1,049, 254 auf fl. 1,387,207.
275,005 auf fl. 339,095.Ueberſchuß des Jahres 1862 fl. 100,235, welcher einer Dividende von 37 pt. der Jahres Prämie entſpricht.

Durchſchnitts Dividende ſeit dem Beſtehen der Anſtalt 46
Das Jahr 1863

fl. 702,000 ein.

erfreut ſich eines fortgeſetzt lebhaften Zuganges,pCt.
es liefen vom Januar bis März 359 Anträge

Nach Abzug von 40 pCt. ſtellt ſich die jährliche Prämie für eine Verſicherung auf Lebenszeit von Thlr. 100.

im Beitrittsalter von 30909 35 40
auf ea. 1 Thlr, 1 Thlr.,

Bank Agenten

er S e

Thlr 1 Thlr. 27. Thlr. 2
Sowohl der Rechenſchafts Bericht als Antrag Formulare und Proſpecte werden unentgeltlich verabreicht durch die

4 592 Thlr
Jahren

3 Thlr.
Louis Weber in Merſeburg.

ranz Goller in Hohenlohe bei Lützen und
Friedr. Ziehm in Schkeuditz

VorsCchuss- Verein.
Außerordentliche General Verſammlung

Sonntag den 10. d. M., Nachmittag 4 Uhr, im Locale des Riſchgartens.
Wagesordn in M F.Antrag über Verwendung einer beſtimmten Summe aus Vereinsmitteln

Indem wir bei der Wichtigkeit des vorliegenden Antrages die Mitglieder zu reger Betheiligung auffordern,

nach welchem die Nichtanweſendenwir zugleich auf S. 3 unſerer Statuten aufmerkſam,
verſammlung zu fügen haben.

Ekahliſſements- Anzeige.
Einem geehrten Publikum beehre ich mich ganz ergebenſt

anzuzeigen daß ich mich in hieſiger Stadt als Buchbinder,
Leder und Galanterie Arbeiter niedergelaſſen habe, und em-
pfehle mich zur Anfertigung von allen in dieſe Branche ein
ſchlagenden Artikeln.

Merſeburg, den 4. Mai 1863.
Julius Carſſow,

Hältergaſſe Nr. 701.
m—-— 2TZTZTDE

Vnsere von der Königl. Regierung zu Potsdam
als feuersicher geprüfte Asphalt Hachpappe
empfehlen zum Preise von 5 Thlr. pro ORäathe

L ex AKuumm e
eoncessionirte Fabrik.Brandenburg a. II.

Bekanntmachung.
Hiermit zeige ich meinen verehrten Mahlkunden ergebenſt

an, daß ich den 1. Juni mit dem Umbau meiner Mühle be
ginne, welcher ſich längſtens auf zwei Monate beſchränken
wird; ich erſuche daher die Herren, ſich mit Vorrath auf ge-
dachte Zeit möglichſt zu verſehen.

Wahrend dieſer Zeit habe ich jedoch ſtets Weizen und
Roggenmehl, ſowie Gerſtenſchroot zum Umtauſch bereit und
bemerke noch, daß auch der Einkauf von Oelſaaten keine
Unterbrechung erleidet.

Mühle Ermlitz, den 4. Mai 1863.
J. G. Felgner.

Die diesjährige General-Versammlung des s hiesigen
Yerschsönerungs- Vereins wird Donnerstag den 7. Mai,Nachmittags 5 Uhr, im grossen Rathhaus- Saale ab

e und alle Beförderer und Frennde des Vereins
azu gehorsamst eingeladen.

Merseburg, den 4. Mai 1365.
Das Directorium.

Bekanntmachung.
Die geehrten Mitglieder unſeres Vereins werden zu der

Mittwoch den 13. d. M., früh 10 Uhr,
ſtattfindenden Verſammlung mit dem ergebenen Bemerken ein

geladen, daß in derſelben nächſt Feſtſtellung der Erdruſch-
tabellen p. 1862 die Berathung der, der diesjährigen Central

Verſammlung zu Grunde gelegten Fragen ſtattfinden wird.

Bündorf, den 2. Mai 1863.
Der Vorſtanddes Merſeburger iErr wirt baſecichen Vereins

O e

zu einem beſondern Zweck.
machen

ſich den Beſchlüſſen der General
Der Vorſtand.

nnnnnnnnnnnnnnnnnWW-Zum Sternſchießen
zu Himmelfahrt als den 14. Mai 1863 ladet Freund
Friedr. Pletzſchner in Dehlitz aS.

Donnerstag den 7. d. M. ladet zu Salz zknöchelchen ganz
ergebenſt ein Reinhardt im Hoſpitalgarten.
Auf vielſeitiges Verlangen giebt Ed. Seidler noch
ferner

ne

ſt ein

drei Vorſtellnngen,
und zwar

Bienstag. Mittwoch und Wonnerstagim Saale bei Herrn Eckardt im Hexz zog C hriſtran.
Anfang 8 Uhr. Entrée 3 Sgr.

Die Gemeinden Körbisdorf, Naundorf und Benn
dorf haben die Tagelöhner Schü tze und Brachert von
Reichardtswerben und Kun ze von Naundorf beauftragt, in
ihren Gemarkungen Hamſter zu fangen es wird deshalb einem
jeden Andern das Hamiſtergraben in den betreffenden Gemar-
kungen bei 1 Thlr. Strafe unterſagt und ſind die Obenge-
nannten berechtigt, von ihnen dabei angetroffene Perſonen bis
zu dieſem Betrage zu pfänden.

Körbisdorf Naundorf, Benndorf, den 2. Mai 1863.
Der Hrts- Vorſtand.

Unſern lieben Freunden und Bekannten bei unſerm Um
zuge von hier nach Halle ein herzliches Lebewohl.

Merſeburg, den 4. Mai 1863.
A. Bickel und Frau.

Bei meiner Abreiſe von hier nach Potsdam ſage ich allen
Freunden und Bekannten ein herzliches Lebewohl.

Merſeburg den 1. Mai 1863.
M. Heilemann nebſt Familie.

Oeffentlicher Dank!
Dem Herrn Paſtor Siebdrat nebſt Gattin aus Sper-

gau für herzliche Theilnahme und Begleitung meiner dahin
geſchiedenen Frau zu ihrer Ruheſtätte, meinen Herren Colle
gen, welche ſo zahlreich erſchienen waren, für die erhebenden
Geſänge, welche meinem Herzen ſo wohl thaten, den beiden
Gemeinden Cröllwitz und Daspig für zahlreiche Begleitung,
ſowie auch den Uebrigen von nah und fern. Der Schul
jugend beider Gemeinden welche den Sarg mit ſchönen Krän-
zen, Blumen und Guirlanden ſchmückten. Allen ſagen wir
aus tiefbetrübtem Herzen unſern innigſten Dank.

Cröllwitz bei DürrenberCarl Müller Lehrer.
Kinder: Jda und Osear, Seminariſt.
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u Dank. n.Für die Rettung und Theilnahme bei der am 28. April
in meiner Nachbarſchaft entſtandenen r ſag ich

üheden guten Menſchen für die aufopfernde Thätigkeit
und Fleiß nochmals meinen innigſten Dank.

Merſeburg, den 4. Mai 1863.
W. Purſche, Schmiedemeiſter

kfk ffrirte Zeitung Ueber Land und Meer“, herausgegeben
von F. W. Hackländer, Verlag von Eduard Hallberger

Oeffentlicher Dank.
Die von dem Krieger Verein zu Lützen am Sonntag

den 3. d. M. veranſtaltete großartige und erhebende Feier
des 50 jährigen Gedenktages der Schlacht bei Großgörſchen,
welcher wir nebſt mehreren andern Krieger und Turn Ver-
einen auf deſſen Einladung beigewohnt haben und welche
uns unvergeßlich bleiben wird, giebt uns Veranlaſſung, dem
Directorium des gedachten Krieger Vereins und den Herren,
welche dabei mitgewirkt haben, für den uns zu Theil gewor-
denen ſo herzlichen und freundlichen Empfang nochmals un-
ſern tiefgefühlteſten Dank zu ſagen.

Das ſchöne Wetter hatte eine unüberſehbare Menge Zu
ſchauer herausgelockt und ungeachtet von der SchützenCom-
pagnie zu Lützen ſchon am eigentlichen Schlachttage den 2.
d. M. ein Auszug nach dem Schlacht Denkmal ſtattgefunden
hatte, ſo iſt doch der Feier am 3. d. M. kein Eintrag da-
durch geſchehen. SMerſeburg, den 5. Mai 1863.

Das Direetorium t Krieger-Vereins.
J. B.lKlingebeil, Oberhauptmann.

Kirchennachrichten von Merſeburg.
DHom. Geboren: dem Schuhmacher Sperling eine Tochter dem

Fuß Gensd'arm von der Königl, 4. Gensd'armerieBrigade Hamann eine
Tochter.

Stadt. Geboren: dem Bürſtenmacher Anhalt ein Sohn. dem
Handelsmann Hildebrand ein Sohn dem Reſtaurateur Lutze ein Sohn
dem Schneidermſtr. Langhals ein Sohn. Geſtorben: der einzige
Sohn des Zimmergeſellen Egert, 7 W. alt, an Krämpfen; die Ehefrau
des Bürgers und Tuchmacher Obermſtrs, Franke, 77 J. 8 M. alt, an
Altersſchwäche der neugeb. Sohn des Schuhmachermſtrs. Greuner, 11 T.

am Blutſchlage.e Denen Tun 5 Uhr Abendgottesdienſt in der Gottesackerkirche.

redigt Herr Paſtor Heineken.Geſtor ben: der Handarb. Fauſt in Venenien, 61
J. 1 M. alt, an Altersſchwäche die unverehel. M. Graul, 72 J, alt,

an Altersſchwäche. rAltenburg. Geboren: dem Handarb Fraundorf eine Tochter
dem Handarb, E. H. W. Keck eine Tochter dem Handarb. E. A. Kader
eine Tochter. Getrauet: der Maurer Ch. A. A. Schmidt mit Jgfr.
J. R. Apelt. Geſtorben: der Eiſenbabnarbeiter Stephan, 48 J, alt,
am Nervenſchlage der jüngſte Sohn des Schriftſetzers Beyer, 5 M. alt,
an Krämpfen,

m

Katholiſche Kirche. Geboren: dem Weber Stritzke eine Tochter.

Rechnungsabſchluß
des Vorſchuß Vereins pro Monat April.

Einnahme. Thlr. Sgr. Pf.
2602 17 3

15209 15
601 9 6

Kaſſenbeſtand vom Monat März
Rückzahlungen auf gegebene Vorſchüſſe
n der Vorſchuß Empfänger
Aufgenommene Darlehne 5775Einlegen aus der Abrechnungskaſſe 1533 7 6
Monatsſteuern der Mitglieder. 151 13 160
Reſerve Fon d a 16 462Jnsgemein

Summa 25889 25 7
Ansgabe,

Gegebene Vorſchüſſe 2 540
Zurückgezahlte Darlehne 2079 t
Zurückgezahlte Monatsſteuern 27 S
Abgehobene Einlagen r 1367 7Gezahlte Zinſen 20 2Berwaltungskoſten 15 25
Jnsgemein l uSumma 25049 2

7Mithin Beſtand 839

Das ſo allgemeine Sprichwort und Vorurtheil ſchon
Alles dageweſen! ſcheitert diesmal bei den Productionen, die
hier der Künſtler Seidler giebt denn ſeine Production in
der Magie ohne Apparate ſeine Bauchredekunſt und ebenfalls
die 12 Rauchkünſte ſind für jeden Kenner wie Nichtkenner
neu und überraſchend; ebenſo deſſen dreſſirter Hund Cäſar

en

hat noch. Jedermann Zum Staunen gebracht, daher können
wir nicht unterlaſſen zu bemerken, wer es noch nicht geſehen,
ſäume nicht; da Herr Seidler nur noch 3 Vorſtellungen giebt,

ſich zu überzeugen, daß dergleichen Ueberraſchendes noch nicht
da war.

ceeeeeeeeSSSDie von uns ſchon früher erwähnte „Allgemeine Jllu

in Stuttgart (wöchentlich erſcheint eine Nummer von ſechzehn
reich illuſtrirten dreiſpaltigen Groß FolioSeiten, Preis pro
Quartal nur Thlr.), hat in letzter Zeit wieder den Beweis
geliefert, daß jede vorzügliche Leiſtung auch immer die Aner
kennung des Publikums findet. Bekanntlich koſtete dieſes ſeit
1859 erſcheinende prachtvolle Journàl früher pro Jahrgang
8 Thlr., pro Quartal 2 Thlr., und fand ſich die Verlags-
handlung am 1. October 1862 bei Beginn des fünften Jahr-
gangs veranlaßt, den Preis auf nur Thlr. pro Quartal
zu ermäßigen, um dadurch das Abonnement auch den weniger
bemittelten Klaſſen des Publikums zu ermöglichen. (Eine Aus
gabe in Monatsheften geſtattet ſogar, ſich für den geringen
monatlichen Betrag von nur 10 Silbergroſchen in den Beſitz
der Zeitung zu ſetzen.) Das Außerordentliche bei dieſer Preis
ermäßigung war jedoch, daß „Ueber Land und Meer“ in ganz
leichem Umfange und ebenſo prachtvoller Ausſtattung wieüber forterſchien, ja, was Gediegenheit des Textes, ſowie

Auswahl und Schönheit der Jlluſtrationen betrifft, noch Vor
züglicheres leiſtete. Erſcheint es unglaublich, wie ein ſo gro
ßes, umfangreiches Journal zu oben genanntem, noch nie der
Art wohlfeil angeſetztem Preiſe geboten werden kann ſo war
der Aufſchwung, den das Unternehmen in Folge der Preis
ermäßigung und der gediegenen Fortführung nahm, ebenſo
überraſchend. Wie wir erfahren, ſtieg die Auflage binnen
der kurzen Zeit von fünf Monaten von 10,000 auf 40,000
Exemplare ein in Deutſchland noch nie dageweſener Fall.
Dieſer merkwürdige Erfolg iſt wohl die beſte Empfehlung des
Unternehmens und erſpart uns darauf abzielende Worte. Wir
erwähnen nur noch, daß ſich im unterhaltenden Theil von
„Ueber Land und Meer“ die berühmteſten Schriftſteller vertreten
finden, und der übrige außerordentlich mannigfaltige Jnhalt
Alles bietet, was geeignet iſt, die Leſer auf der Höhe der
Bildung unſerer Zeit zu halten.

Die Verantwortlichkeit der Miniſter.
Unſere Verfaſungs-Urzunde ſagt in Artikel 43 „Die

Perſon des Königs iſt unvottetzlich. Die Miniſter des Kö
nigs ſind verantwortlich.“

Jn Artikel 61 heißt es dann „Die Miniſter können durch
Beſchluß einer Kammer wegen des Verbrechens der Verfaſſungs-
verletzung, der Beſtechung und des Verraths angeklagt werden.“

„Die näberen Beſtimmungen über die Fälle der Ver-
antwortlichkeit, über das Verfohren und über die Stra-
fen werden einem beſonderen Geſetze vorbehalten.“

Dieſes beſondere Gecetz iſt aber in den 13 Jahren, ſeit
welchen die Verfaſſung beſteht, noch nicht zu Stande gekom-
men. Sowohl das Miniſterium Manteuffel, wie das Mini-
ſterium Auerswald haben mehrfache Vorſchläge dazu gemacht,
aber eine Einigung mit den beiden Häuſern des Landtages
war darüber nicht zu erreichen.

Das hat auch ſeine ſehr natürlichen Gründe denn es
mag wohl nicht leicht etwas Schwereres geben, als ein Ge-
ſetz über die Verantwortlichkeit der Miniſter zu erdenken, mit
welchem der König und zugleich die Kammern zufrieden ſein
könnten, beſonders wenn es einem der beiden Häuſer darauf
ankommt, recht viel Macht und Gewalt an ſich zu reißen, wie
es jetzt bei der Fortſchrittspartei der Fall iſt. Wenn es die
ſer gelänge, ein Geſetz über Miniſter Verantwortlichkeit zu
Stande zu bringen, durch welches es dem Abgeordnetenhauſe
recht leicht gemacht wäre die Miniſter in Anklage zu verſetzen,
dann wären die Democraten jedes Mal, wo ein Streit zwiſchen
der Regierung und dem Hauſe einträte, flugs mit der An
klage der Miniſter bei der Hand. Viele Punkte in der Ver
faſſung ſind ja ſo unklar und ſtreitig, daß ſich die Fortſchritts-
leute oft unter einander nicht darüber einigen können, wie ſie
eigentlich zu verſtehen ſeien wie leicht wäre es da, alle Au
genblicke den Miniſtern eine Verfaſſungsverletzung anzudichten.
Auf dieſe Weiſe würde man den König zu nöthigen ſuchen.
ſeine Miniſter zu entlaſſen. Was hülfe es da daß in Ar-
tikel 45 der Verfaſſung ſteht. „der König ernennt und ent
läßt die Miniſter“. wenn das Abgeordnetenhaus doch
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Peilage zum 36. Stück des Merſeburger Rreisblatts 1863.

ſolche Gewalt an ſich riſſe, daß der König nur Miniſter er
nennen könnte, die dem Hauſe recht ſind und nur auf ſo
ſange, als ſie dem Hauſe gefielen.

Darauf iſt das Beſtreben der Fortſchrittspartei ohne Zwei-
fel gerichtet. Deshalb liegt ihr daran das Geſetz über die
Verantwortlichkeit der Miniſter ſo zu machen, daß es mög-
lichſt leicht werde, die Miniſter anzuklagen wozegen der Kö-
nig, wenn er nicht ſeine ganze Macht an das Abgeordneten-
haus verlieren will, dafür ſorgen muß daß eine Anklage ſei-
ner Miniſter nur in wirklich ernſten und wichtigen Fällen und
nach ſehr gewiſſenhafter Prüfung ſtattfinden kann. Das er-
kannte auch das liberale Miniſterium Auerswald und ſchlug
ein Geſetz über die Miniſterverantwortlichkeit vor, welches die
Rechte des Königs gegen die Willkür der Parteien ſichern
ſollte. Eben darum aber wollten die Democraten nichts da-
von wiſſen und ſo wurde das Geſetz der liberalen Miniſter
zwar vom Herrenhauſe angenommen von den Democraten
aber heftig geſchmäht und kam dann im Abgeordnetenhauſe
nicht erſt zum Beſchluß.

Gegenwärtig hatte nun die Fortſchrittepartei einen neuen
Geſetzentwurf vorgelegt. Sie meinte, dies ſei jetzt um ſo
nöthiger, als nach ihrer Behauptung die Miniſter eigentlich
ſchon wegen Verfaſſungeverletzung angeklagt ſein müßten, und
zwar deshalb, weil ſie die Ausgaben für das Jahr !862
weiter geleiſtet haben, ohne das ein Geſetz darüber zu Stande
gekommen ſei. Die Miniſter ſind nun freilich der Anſicht,
daß ſie damit recht eigentlich ihre Pflicht gegen das Land er-
füllt haben von Verletzung der Verfaſſung könne keine Rede
ſein, da die Verfaſſung nicht ſage, was geſchehen ſolle, wenn
ein Geſetz über den Staatshaushalt einmal nicht zu Stande
komme, die Miniſter des Königs aber hätten die Pflicht ge
habt, dafür zu ſorgen, daß darüber nicht die ganze Verwal
tung des Landes und alle Verhältniſſe in Verwirrung ge-
rathen.

Bei ſolchem Streit über die Verfaſſung ſelbſt war nun
die Zeit gewiß ſchlecht ausgewählt, um ſich über die Fälle
der Miniſteranklage zu verſtändigen. Der Miniſter Präſident
v. Bismarck erklärte daher Namens der Regierung, daß ſich
dieſelbe jetzt auf die Berathung eines ſolchen Geſetzes nicht
einlaſſen könne, da es doch ganz vergeblich ſein würde.

Die Kammer war übrigens auch in ſich ſelbſt gar nicht
einig über das was im Geſetze ſtehen müſſe: man hütete
ſich deshalb, die Theile im Einzelnen durchzuberathen, weil
ſonſt die innere Uneinigkeit gar zu klar an den Tag ge-
kommen wäre, man zog es vor, das Geſetz nur ſo im
Ganzen anzunehmen, wobei diejenigen, die damit im Grunde
nicht zufrieden waren, ſich im Stillen ſagten, daß es ja doch
eben nicht zu Stande komme.

Es zeigte ſich auch hier wieder, daß die Mehrheit nur
einig iſt in ihrer Feindſchaft gegen das Miniſterium; ſo wie
es ihr gelungen wäre, die Miniſter zu beſeitigen, ſo würden
die Parteien ſofort auseinanderfallen und neue, noch größere
Zerwürfniſſe und Verwirrungen entſtehen.

Verfaſſungstreue. SBei den Verhandlungen über die Verantwortlichkeit der
Miniſter wurden der Regierung wieder einmal die heftigſten
und dreiſteſten Vorwürfe wegen vermeintlicher Verletzung der
Verfaſſung gemacht. In der Fortſchrittspartei gilt es ja als
feſtſtehend, daß erſtens die Demoecraten allein die richtige Aus
legung der Verfaſſung haben, und daß zweitens Jeder, der
ſich dieſer Auslegung und den Forderungen der Partei nicht
ohne Weiteres fügt, damit die Verfaſſung verletzt. Es iſt kaum
zu glauben, mit welcher Leichtfertigkeit und Unverſchämtheit
democratiſche Redner und Zeitungen oft Männern, die durch
ein langes Leben hindurch in ihrem Amte und in allen Pri-
vatverhältniſſen ſich als Ehrenmänner von ſirengſter Treue
und Gewiſſenhaftigkeit bewährt haben die Verletzung ihres
Eides auf die Verfaſſung vorzuwerfen wagen.

Der Kultus Miniſter v. Mühler hat ſich bewogen ge-
funden, dieſe Vorwürfe mit ernſten aber würdigen Worten
zurückzuweiſen und dabei zu ſagen, wie die Miniſter über ihre
ſchwere Aufgabe und Verantwortung in dieſer Zeit denken.
Sie wüßten, ſagte er, wie ſie in allen den großen Fragen
von tiefſter Bedeutung ihrem Gewiſſen Rede zu ſtehen haben,
ſie wüßten, daß es ſich um die höchſten Güter des Vater-
landes handele, und da ſei für ſie das Geringſte, was ſie
tragen können, die Schmach, die man ihnen anzuthun ſtrebe
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Das Einzige, wonach ſie zu fragen haben, ſei: „Was frommt
dem Vaterlande, was fordert Preußens Zukunſt!“ Der Mann
würde zu verachten ſein, der ſich da durch Vorwürfe, durch
Anſchuldigungen und perſönliche Verletzungen auch nur um
eines Haares Breite von dem abziehen ließe, was er als
ſeine Gewiſſenspflicht erkannt habe.

„Wir haben den Eid geſchworen,“ fügte der Miniſter
hinzu, „wie Sie ihn geſchworen haben wir haben Treue
dem Könige und gewiſſenhafte Beobachtung der Ver
faſſung angelobt, und wir ſtehen vor dem Nichterſtuhle
der Geſchichte, wir ſtehen ſeiner Zeit vor einem höheren
Richterſtuhle und werden für das, was wir gethan haben
und was unſere Pflicht uns zu thun in der Zukunft auf
erlegen wird, dieſem höheren und höchſten Gerichtshofe
Rede und An wort zu geben haben. Wenn man immer
wieder von Verkennung der Verfaſſung, von Verdrehung ſon
nenklarer Begriffe, von Gewiſſenloſigkeit ſpricht ſo werden
Sie erlauben müſſen, daß derjenige, der auch ein. Gewiſſen
hat und auch einen Eid geſchworen hat und auch weiß, was
er der Treue ſeines Eides ſchuldig iſt, alle jene Vorwürfe zu
rückgebe. Ueberhaupt handelt es ſich aber nicht um eine ein
fache Rechtsfrage: es handelt ſich darum, ob in einer Frage,
wo die Verfaſſungsurkunde eben keinen Ausſpruch thut,
ob da der einſeitige Beſchluß des Abgeordnetenhouſes
maßgebend und entſcheidend ſein ſoll, oder welches Recht
die Krone dagegen hat. Es handelt ſich um die Frage,
ob die entſcheidende Gewalt ausſchließlich im Abgeord
netenhauſe liegen ſoll, oder ob die Krone diejenige Macht
haben ſoll, die ſie von Alters her gehabt hat und von
welcher ſie nur diejenigen Rechte abgegeben hat, welche
die Verfaſſung ausdrücklich als ſolche bezeichnet. Darum
handelt es ſich, und einer ſolchen Frage gegenüber muß das
Miniſterium auch diejenigen Anklagen zurückweiſen, die gegen
daſſelbe in ſo reichem Maaße ausgeſprochen ſind.“

Dieſe mit der Wärme eines bewegten Herzens und mit
tiefer Ueberzeugung geſprochenen Worte ſchienen ſelbſt auf
viele der Gegner einen ernſten Eindruck zu machen.

Gewiß haben die Miniſter ein Recht, ſich auf ihren Eid
und auf ihre Pflichttreue zu berufen: ſicher gehört eine große
Hingebung für König und Vaterland dazu, in dieſer Zeit der
Leidenſchaft und der Schmähſucht klar und feſt auf dem an
gewieſenen Poſten zu ſtehen.

Gewiß aber hatte der Miniſter auch Recht, den Gegnern
jene Vorwürfe zurückzugeben. Schon früher hatte der Miniſter
Präſident v. Bismarck geſagt, daß die Regierung allen Grund
hätte, dem Abgeordnetenhauſe verfaſſungswidrige Beſtrebun

gen vorzuwerfen.
Ecdcs iſt wider die Verfaſſung, wenn das Abgeordneten-
haus ſich anmaßt, den Staatshaushalt allein oder endgültig
feſtſetzen zu wollen, denn Artikel 99 der Verfaſſung beſtimmt
ausdrücklich, daß der Staatshaushalt durch ein Geſetz feſt
geſtellt werden ſoll, Artikel 63 aber ſagt daß ein Geſetz nur
durch die Uebereinſtimmung des Königs und beider Kam
mern zu Stande kfommt.

Es iſt wider die Verfaſſung, wenn das Abgeordneten-
haus ſich anmaßt, Beſchlüſſe des andern Hauſes für null und
nichtig zu erklären denn die Verfaſſung räumt keinem der
beiden Häuſer das Uebergewicht ein, über das andere zu Ge
richt zu ſitzen.

Es iſt wider die Verfaſſung wenn das Abgeordneten-
haus ſeine Mitwirfung in der Geſetzgebung beſonders bei der
alljährlichen Feſtſetzung des Staatshaushalts dazu gebrauchen
will, die Krone zur Entlaſſung der Miniſter zu nöthigen.

Es iſt wider die Verfaſſung, wenn das Haus es un-
ternimmt, Verträge, welche die Krone nach dem ihr (auf Grund
des Artikels 48) zuſtehenden Rechte mit anderen Staaten ab
geſchleſſen hat, für ungültig zu erklären.

Es iſt wider die Verfaſſung, wenn das Haus das aus-
drückliche Recht des Königs, Krieg zu erklären und Frieden zu
ſchließen, im Voraus ſchmälern will.

Wir könnten mit ſolchen Anklagen noch lange fortfahren
denn es iſt kaum ein einziges Recht des Königs, das man
nicht anzutaſten verſucht hat.

Doch zum Glück des Landes haben wir eine Regierung,
die mit gleicher Verfaſſungetreue die Rechte des Königs wie
die Rechte des Volkes achtet. Wenn die Verfaſſung und ihre
Entwickelung Schaden leidet, ſo geſchieht es durch die, welche
ſie ausbeuten wollen, um die Macht des Königs unter eine
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verfaſſungswidrige Alleinherrſchaft des Abgeordnetenhauſes zu
beugen.

Schwurgericht zu Naumburg.
(Fortſetzung.)

Zweiter Fall.
Die Dienſtknechte Louis Schimpf aus Großgräfendorf,

Ferdinand Zickert aus Obereichſtedt, Auguſt Heinemann
aus Schaaſſtädt und der Maurer Karl Köcke ebendaher wa
ren wegen Aufruhrs angeklagt.

Die der Anklage zu Gründe gelegten Thatſachen waren

folgende: eAm Abend des 28. October v. J. waren auf dem Markt-
platze in Schaafſtädt eine Anzahl Männer verſammelt, von
denen einer laut lärmte. Der Polizeiſergeant Gerhardt be-
ab ſich daher zu den Männern und erkundigte ſich nach derPerſon des Ruheſtörers. Da er keine genügende Antwort

erhielt, ſo faßte er den Dienſtknecht Heinemann an, um ihn
zu verhaften. Dies wollte der Knecht Schimpf nicht leiden
und zog den Heinemann von Gerhardt weg. Nun kam der
Knecht Zickert hinzu und griff den Gerhardt an. Beide kamen
hierauf in ein Handgemenge und Zickert Kß Gerhardt in den
Finger. Alsbald drängten ſämmtliche Knechte, von denen
Gerhardt jedoch nur die ſchon genannten Knechte Schimpf und
Heinemann, ſowie den Maurer Köcke erkannte, auf Gerhardt
ein, traten ihn und zerriſſen ſeine Kleidungsſtücke und Köcke
rief „ſchlagt den Hund todt.“ Durch Hilfe des herbeigekom-
menen Arbeiters Paniſch gelang es endlich, den Gerhardt aus
dem Gedränge zu befreien. De

Schimpf, Zickert, Heinemann und Köcke waren demzu-
folge auf Grund des S. 91 Strafrecht angeklagt, gemeinſchaft-
lich öffentlich ſich zuſammengerottet zu haben und mit ver-
einten Kräften den Polizeiſergeanten Gerhardt während der
Vornahme einer Amtshandlung angegriffen und demſelben
Widerſtand geleiſtet zu haben und zwar, indem ein Jeder der
ſelben gegen Gerhardt Gewaltthätigkeiten verübte.
Die heutige Verhandlung ergab, daß Schimpf außer dem

Heinemann auch den Zickert von dem Gehrhardt, als dieſer
ihn verhaften wollte, weggeriſſen hatte, und nur von dem
Zickert und Köcke war erwieſen, daß ſie den Gerhardt gemiß-
handelt hatten, nicht aber auch von Schimpf. In Bezug auf
Heinemann beantragte die Staatéanwaltſchoft ſelbſt das Nicht
ſchuldig, da ſeine Mitangeklagten ihn für ſchuldlos erklärten
und der Polizeiſergeant Gerhardt zwar bekundete, daß derſelbe
unter den Männern, welche auf ihn eindrangen, ſich befun-
den, daß er aber nicht behaupten könne, daß derſelbe bei der
Verübung von Gewaltthätigkeiten gegen ihn ſich betheiligt
habe. Der Staatsanwalt überließ ferner den Geſchworenen,
ob ſie bei den übrigen Angeklagten ein Zuſammenrotten, ver-
bunden mit Verübung von Gewaltthätigkeiten gegen Gexzhardt
anzunehmen hätten. Er beantragte in Bezug auf Schimpf
Stellung einer zweiten Frage nach 8. 94 Strafrecht, ob der-
ſelbe ſchuldig. den Heinemann und Zickert vorſätzlich aus der
Gewalt des Polizeiſergeanten Gerhardt befreit zu haben, und
in Bezug auf Zickert und Köcke, eine dritte Frage nach H. 192
Strafrecht, darüber, ob ſie ſchuldig, den Polizeiſergeanten Ger
hardt während der Ausübung ſeines Berufs vorſätzlich gemiß-
handelt und körperlich verletzt zu haben.

Lediglich dieſe Fragen wurden von den Geſchworenen be
jaht,, die Frage aber auf Grund des 8. 191 Strafe verneint
und der Heinemann ganz von Schuld freigeſprochen.

Der Staatsanwalt beantragte gegen Schimpf und Zickert
8 Wochen und gegen Köcke 6 Wochen Gefängniß. Der Ge-
richtshof erkannte gegen Jeden auf 6 Wochen Gefängniß.

Sonnabend den 18. April.
Vorſitzender: AGRath Liebaldt; Beiſitzer: KGRath Neubaur,

Kreisrichter Reißigrund v. Schönberg, GAſſ. v. Wulffen.
Staatsanwalt v. Lauhn. Gerichtsſchreiber: KGSecr.

Engelberg. aGeſchworene: Gutsbeſ. Golde, Profeſſor Koberſtein, Oec.
Schwickert, Gutsbeſ. Schumann Oberſt-Lieut. v. Brieſen,
Major von Weſternhagen, Oec. Gaudiges, Mühlenbeſ. Franz,
Weinhändler Leiter, Mühlenbeſ. Hering, Landwirth Stopé,
Arzt Dr. Roſenberger.

Erſter Fall.
Der Handarbeiter Johann Chriſtoph Wilhelm Erfurt

aus Leubingen 28 Jahr alt, noch nicht beſtraft war
wegen vorſätzlicher Körperverletzung eines Menſchen, wodurch
der Verletzte verſtümmelt worden, angeklagt.

Am 14. Januar d. J. waren nämlich die Handarbeiter

Erfurt, Knothe und Wiegel in einer Scheune des Ritterguts
Leubingen mit Dreſchen beſchäftigt. Hierbei entſtand zwiſchen
Erfurt und ſeinem Schwager Knothe ein Wortwechſel- über
den Nachlaß der kurz vorher verſtorbenen Mutter des Erſteren.
Nebenbei machte Erfurt dem Knothe den Vorwurf, daß der-
ſelbe ihn in den Spinnſtuben ausgetragen habe. Knothe, hier
durch gereizt, nahm hierauf die Handhabe ſeines Dreſchflegels
und hielt ſie dem Erfurt vor die Bruſt, ohne ihn jedoch zu
ſtoßen. Jetzt trat Erfurt einen Schritt zurück und ſchlug den
Knothe mit ſeinem Dreſchflegel mit aller Gewalt auf den Kopf,
ſo daß derſelbe beſinnungslos zu Boden fiel.

Knothe war in Folge des Schlages 4 Wochen lang ar
beitsunfähig und hatte das Gehör auf dem linken Ohre ver
loren; anfänglich hatte die Verletzung lebensgefährlich geſchie
nen, da der Schädelknochen verletzt war.

Der Angeklagte war geſtändig; nur behauptete er, daß
es nicht in ſeiner Abſicht gelegen, dem Knothe eine ſo gefähr-
liche Verletzung beizubringen, ſowie, daß er von Knothe zum
Zorne gereizt worden ſei, weil er ihn zuerſt angefaßt und
gegen ſeine verſtorbene Mutter, ſeinen Vater und ſeine Schweſter
arge Schimpfreden ausgeſtoßen hätte.

Nach verhandelter Sache lautete der Wahrſpruch der Ge
ſchworenen dahin, daß der Angeklagte zwar ſchuldig dem
Knothe vorſätzlich eine erhebliche Körperverletzung zugefügt zu
haben, daß aber eine Verſtümmelung nicht eingetreten, ferner
daß der Angeklagte zum Zorn gereizt geweſen und daß mil-
dernde Umſtände vorlägen.

Der Staatsanwalt beantragte 3 Monate und der Gerichts
hof erkannte auf 6 Monate Gefängniß.

Zweiter Fall.
Der Fleiſchergeſell Carl Schol z aus Breslau, 23 Jahr

alt, und der Knopfmachergeſell Friedrich Auguſt Dähne aus
Schlieben, 22 Jahr alt, hatten in Weißenfels Gefängnißſtrafen
von 7 Tagen und reſp. 5 Wochen zu verbüßen. Als die
Dienſtmagd des Gefangenwärters am 16. Februar d. J. früh
in dem Ofen ihrer Zelle Feuer anmachen wollte und deshalb
die von Außen mit einem Vorlegeſchloß verſehene Kaminthür
öffnete, fuhren plötzlich aus dem Kamine die Arreſtaten Scholz
und Dähne auf ſie los und eilten durch die unverſchloſſene
Hausthür auf die Straße; ſie wurden aber bald eingeholt und
wieder verhaftet. Es ergab ſich, daß die Arreſtanten den
rechts vom Eingange befindlichen Ofen aus einem eiſernen
Ofenkaſten und einem Ziegelauſſatze beſtehend, eingelegt und
daß ſie die Mauerziegel, womit das Ofenloch unten bis zur
Höhe der Feuerung ausgeſetzt war, beſeitigt hatten, um die
Oeffnung zu erweitern.

Sie geſtanden zu, ſich zur Flucht verabredet, und zu die
ſem Behufe gemeinſchaftlich den Ofen eingelegt zu haben; als
ſie aber ihrer Angabe nach durch das Ofenloch kriechen woll-
ten, fanden ſie die Kaminthür verſchloſſen und warteten des-
halb den Augenblick ab, wo eingeheizt werden ſollte.

Scholz und Dähne waren deshalb auf Grund des S. 96
Strafrecht angeklagt, aleé Gefangene ſich zuſammengerottet und
einen gewaltſamen Ausbruch ausgeführt zu haben, und zwar,
indem ein Jeder von ihnen dabei Gewaltthätigkeiten gegen
Sachen verübte.

Die Angeklagten wiederholten heute ihre Geſtändniſſe,
glaubten aber nicht nach S. 96 Strafrecht ſich ſtrafbar gemacht
zu haben, da ihrer Meinung nach von einem Zuſammenrotten
bei ihnen nicht die Rede ſein könne.

Der Wahrſpruch der Geſchworenen lautete auf ſchuldig
nach Maßgabe der Anklage. Jeder der beiden Angeklagten
wurde wegen Meuterei mit der niedrigſten der geſetzlichen
Strafe, 2 Jahren Zuchthaus, belegt.

(Fortſetzung folgt.)
e e a

Auflöſung des eingeſandten- Räthſels im vor. Stück:
„Blumenmauer.“

Mobiliar Auction auf dem Rittergute
Creypau. Freitag den 15. Mai e., von fruh 8 Uhr
an, ſollen auf dem RNittergute Creypau verſchiedene den
Amtmann Clarusſchen Erben zugehörige Meubles, als:

Dutzend gute Rohrſtühle, verſchiedene Spiel-, Näh und
Waſchtiſche, Kleider-, Glas u. Küchenſchränke, 3 div. Sophas,
2 Spiegel und dergleichen mehr ſowie auch div. Haus und
Wirthſchaftsgeräthe und eine Parthie Holz und Torf, meiſt
bietend gegen Baarzahlung verſteigert werden.

Merſeburg, den 4. Mai 1863.
A. Rindfleiſch, Kreis Auet. Comm.

Redaction, Druck und Verlag von C arl Jurk.
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